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Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung
PartGmbB

Die Partnerschaft bot bislang keine praktikable Möglichkeit zur Haftungsbeschränkung 
für Freiberufl er, denn neben der Partnerschaft haftete stets zusätzlich der mit der Auf-
tragsausführung befasste Partner persönlich. Der Bundesgesetzgeber hat hier im Jahr 
2013 mit dem „Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung für Rechtsanwälte und andere Angehörige freier Berufe“ (BGBl I 2013, 
2386) Abhilfe geschaffen und grundsätzlich den Weg für eine wirksame Haftungsbe-
schränkung frei gemacht. Durch die am 3. Dezember 2014 vom Landtag beschlosse-
ne, zusätzlich erforderliche Ergänzung des § 10 BauKaG NRW, die mit ihrer Veröffent-
lichung im Gesetzblatt des Landes in Kraft tritt, liegen die Voraussetzungen vor, um 
endlich auch Architektinnen und Architekten in Nordrhein-Westfalen den Zugang zur 
Gesellschaftsform der PartGmbB zu eröffnen.

Im Vergleich zur bisherigen PartG müssen dabei vor allem zwei zusätzliche Vorausset-
zungen erfüllt sein:

• der Nachweis des Abschlusses der gesetzlich angeordneten, besonderen Berufs-
haftpfl ichtversicherung für die Gesellschaft

• sowie ein Namenszusatz, der die beschränkte Berufshaftung nach außen erkennen 
lässt.

Die nachfolgenden Hinweise können lediglich einen ersten Einblick in die neuen Ge-
staltungsmöglichkeiten geben. Sollten Sie die Gründung einer PartGmbB in Erwägung 
ziehen, kann es im Einzelfall sinnvoll sein, auf die konkrete Situation abgestimmten Rat 
durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater und/oder Notar einzuholen.

Umfang der Haftungsbeschränkung
Bei einer PartGmbB haftet für Verbindlichkeiten der Partnerschaft aus Schäden wegen 
fehlerhafter Berufsausübung ausschließlich das Gesellschaftsvermögen. Die bei der 
unbeschränkt haftenden PartG zusätzlich eintretende, gesamtschuldnerische persönli-
che Haftung des mit dem Auftrag tatsächlich befassten Partners entfällt also.

Die Haftungsbeschränkung der PartGmbB erfasst allerdings nur solche Verbindlichkei-
ten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Berufsausübung im Rahmen der Part-
nerschaft stehen, nicht aber Verbindlichkeiten, die Partner im eigenen Namen eingehen. 
Auch deliktische Ansprüche, die sich unmittelbar gegen die handelnden Partner richten, 
wie z. B. Ansprüche wegen der Verletzung von Verkehrssicherungspfl ichten gegenüber 
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Dritten, sind nicht erfasst. Ebenso wenig erstreckt sich die Haftungsbeschränkung auf 
Verbindlichkeiten etwa aus Miet- oder Arbeitsverträgen, der Bestellung von Büromate-
rial u.ä.
Die Haftungsbeschränkung gilt für alle Auftragsverhältnisse, die nach der Eintragung der 
PartGmbB im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts begründet werden. Auf bereits 
bestehende Auftragsverhältnisse erstreckt sie sich nur dann, wenn die Auftraggeber 
über den Eintritt der Haftungsbeschränkung für zukünftige berufl iche Fehler informiert 
werden und in die Beschränkung ausdrücklich einwilligen. Diese Einwilligung sollte aus 
Beweisgründen unbedingt in schriftlicher Form erteilt werden. Bereits entstandene Haf-
tungsansprüche bleiben durch die Haftungsbeschränkung in jedem Fall unberührt.

Gründung einer PartGmbB
Die Neugründung einer PartGmbB setzt – wie bei der PartG – den Abschluss eines 
entsprechenden Partnerschaftsvertrages zwischen mindestens zwei Freiberufl ern vor-
aus, dessen Inhalt und Form sich aus § 3 PartGG ergeben: Der Vertrag muss schriftlich 
geschlossen werden, den Namen und Sitz der Partnerschaft, die Namen, Vornamen, 
Wohnorte und in der Partnerschaft ausgeübten Berufe aller Partner und zudem den 
Gegenstand der Partnerschaft beinhalten. Einer anfänglichen Kapitaleinlage bedarf es 
nicht. Im Verhältnis zu Dritten wird die PartGmbB erst mit ihrer Eintragung in das in NRW 
zentral beim Amtsgericht Essen geführte Partnerschaftsregister wirksam. Die Anmel-
dung zu diesem Register muss in öffentlich beglaubigter Form durch alle Partner einge-
reicht werden, wobei zugleich der Nachweis der erforderlichen Haftpfl ichtversicherung 
zu erbringen ist (s. u.: „Berufshaftpfl ichtversicherung“). 

Die Berufsbezeichnung „Architekt“, „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“ oder „Stadt-
planer“ darf im Namen der Gesellschaft dabei nur dann geführt werden, wenn die Gesell-
schaft darüber hinaus auch in das bei der Architektenkammer geführte Gesellschaftsver-
zeichnis eingetragen ist. Hierzu muss der Partnerschaftsvertrag zusätzlich zu den o. g. 
Angaben auch den Passus enthalten, dass die für die Berufsangehörigen nach § 2 Bau-
KaG NRW geltenden Berufspfl ichten von der Gesellschaft beachtet werden, §§ 8 Abs. 2 
Nr. 7; 10 BauKaG NRW. Der Antrag auf Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis bei 
der AKNW kann parallel zum Eintragungsantrag beim Registergericht gestellt werden. 
Mit der Anmeldung zur Eintragung in das Geschäftsverzeichnis der AKNW einzureichen 
sind dabei eine einfache Kopie des Partnerschaftsgesellschaftsvertrages, eine Kopie 
der öffentlich beglaubigten Anmeldung zum Partnerschaftsregister, der Nachweis einer 
ausreichenden Haftpfl ichtversicherung für die Gesellschaft und die Kopie des Überwei-
sungsbelegs der bei der AKNW anfallenden Registrierungsgebühr 
i. H. v. 400 Euro. 

„Umwandlung“ bestehender Gesellschaften
Soll eine bestehende PartG zukünftig in Form einer PartGmbB geführt werden, bedarf 
es dazu keines neuen Gesellschaftsvertrages. Vielmehr genügt eine Beschlussfassung 
zur Änderung des geltenden Partnerschaftsvertrages mit dem Inhalt, die Partnerschaft 
künftig als eine solche mit beschränkter Berufshaftung fortzuführen. Der Beschluss ist 
mit der nach dem Vertrag erforderlichen Mehrheit der Partner in schriftlicher Form zu 
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fassen. Die entsprechende Änderung ist beim Partnerschaftsregister zur Eintragung an-
zumelden, wobei das Bestehen der notwendigen Haftpfl ichtversicherung (s. u.) nachzu-
weisen ist.
Darüber hinaus muss die Änderung zum Gesellschaftsverzeichnis der Architektenkam-
mer angemeldet werden, sofern die Gesellschaft eine entsprechende Berufsbezeich-
nung („Architekt“, „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“ oder „Stadtplaner“) in der 
Firmierung führt. Hierbei sind eine Kopie des Beschlusses der Gesellschafter und der 
Nachweis einer ausreichenden Haftpfl ichtversicherung für die Gesellschaft vorzulegen. 
Die Eintragung der entsprechenden Änderung erfolgt bei der AKNW gebührenfrei!

Besteht bislang eine GbR kann diese nur durch erstmaligen Abschluss eines Partner-
schaftsvertrages in die Rechtsform einer PartGmbB überführt werden. Dies geschieht 
i. d. R. mittels Änderung des bisherigen Gesellschaftsvertrages und damit durch einen 
sog. identitätswahrenden, zivil- und steuerrechtlich neutralen Formwechsel. Sofern die 
Firmierung der auf diese Weise entstehenden und beim Registergericht anzumelden-
den PartGmbB eine der geschützten Berufsbezeichnungen enthält, ist die Gesellschaft 
wie im Falle einer Neugründung gebührenpfl ichtig zur Eintragung im Gesellschaftsregis-
ter bei der Architektenkammer NRW anzumelden.

Name der Gesellschaft
Der Name der Gesellschaft und deren Geschäftskorrespondenz muss den Zusatz „mit 
beschränkter Berufshaftung“ bzw. die Abkürzung „mbB“ oder eine andere allgemein ver-
ständliche Abkürzung die-ser Bezeichnung enthalten. Enthalten sein müssen überdies 
der Name mindestens eines Partners, der Zusatz „und Partner“ oder „Partnerschaft“ 
sowie die Berufsbezeichnungen aller in der Partnerschaft vertretenen Berufe. Denkbare 
Varianten sind also beispielsweise: „XY Architekten Partnerschaft mit beschränkter Be-
rufshaftung“, „XY Architekten & Stadtplaner PartG mit beschränkter Berufshaftung“, „XY 
Innenarchitekten Partnerschaft mbB“ oder auch „XY Architekten PartGmbB“.

Berufshaftpfl ichtversicherung
Die Haftungsbeschränkung setzt überdies zwingend den Abschluss einer Berufshaft-
pfl ichtversicherung für die PartGmbB voraus, die für Schäden wegen fehlerhafter Be-
rufsausübung haftet. Diese Versicherung ist für die Dauer der Eintragung der PartGmbB 
im Gesellschaftsverzeichnis der Architektenkammer und darüber hinaus mindestens für 
eine fünfjährige Nachhaftungszeit aufrechtzuerhalten. In § 10 Satz 4 BauKaG NRW ist 
unter Bezugnahme auf § 10 Satz 2 BauKaG NRW bestimmt, dass die Versicherungs-
summe mindestens den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme für Sach- 
und Vermögensschäden (nach § 19 Abs. 2 DVO BauKaG NRW 250.000 €) und den 
einfa-chen Betrag der Mindestversicherungssumme für Personenschäden (nach § 19 
Abs. 2 DVO BauKaG NRW 1,5 Mio. €) zu betragen hat. 

Damit ist, wie uns das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilt hat, erforderlich, dass ausweislich des Versi-
cherungsscheins eine Summe von 1 Mio. € für Sach- und Vermögensschäden und von 
1,5 Mio. € für Personenschäden pro Versicherungsjahr von der Versicherung gedeckt 
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ist. Unabhängig von diesen gesetzlichen Mindestsummen sollte zur Vermeidung einer 
Unterversicherung stets im Einzelfall überprüft werden, ob mit diesen Beträgen ein aus-
reichender Versicherungsschutz gewährleistet ist.
Die Versicherungsbescheinigung muss nach der geltenden Rechtsprechung (OLG 
Hamm, Beschluss vom 31. Juli 2014 – I-27 W 88/14) u.a. unbedingt die Versicherungs-
summe und die der Versicherung zugrunde liegenden berufsrechtlichen Vorschriften 
erkennen lassen.

Mit dem Abschluss einer solchen Versicherung für die Partnerschaftsgesellschaft genü-
gen die Partner zugleich auch ihrer berufsrechtlichen Pfl icht, sich ausreichend gegen 
Haftpfl ichtansprüche zu versichern. Der Abschluss einer zusätzlichen Versicherung für 
die einzelnen Partner ist daher nicht zwingend erforderlich, sofern die Partner daneben 
nicht eigenständig tätig sind. Selbst wenn die Partner daneben nicht eigenständig tätig 
sind, sollte vorsorglich erwogen werden, ob der Abschluss einer parallelen Versicherung 
womöglich dennoch sinnvoll ist, um im Einzelfall verbleibende Haftungsrisiken abzufe-
dern.

Steuerrechtliche Aspekte
Die PartGmbB wird steuerlich behandelt wie eine PartG oder GbR. Sie unterliegt also 
weder der Gewerbesteuer-, noch einer Bilanzierungspfl icht (vgl. OFD Nordrhein-West-
falen v. 12.12.2013 - Kurzinfo ESt 30/2013).

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne die 

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
Zollhof 1

40221 Düsseldorf
Tel: (0211) 49 67 - 0

Fax: (0211) 49 67 - 99
E-Mail: info@aknw.de

Internet: www.aknw.de


